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AVG §63 Abs1;

AVG §66 Abs4;

AVG §68 Abs1;

AVG §8;

VwGG §30 Abs2;
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Rechtssatz

Nichtstattgebung - Zurückweisung einer Berufung in Angelegenheit Abänderung eines Bauplatzbescheides - In dem,

die aufschiebende Wirkung der Beschwerde betre:enden Provisorialverfahren geht es nicht um die Rechtmäßigkeit

des angefochtenen Bescheides, sondern einzig um die Auswirkung eines (möglichen) Vollzuges dieses Bescheides. Im

vorliegenden Fall stehen dem Antrag der Beschwerdeführer zwar keine zwingenden ö:entlichen Interessen entgegen,

der Umstand, dass auf Grund der in Rechtskraft erwachsenden Abänderung der Bebauungsbedingungen in der

Bauplatzerklärung den mitbeteiligten Parteien eine baubehördliche Bewilligung erteilt werden wird, bedeutet für sich

allein aber keinen unverhältnismäßigen Nachteil gemäß § 30 Abs. 2 VwGG.
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